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Kantonale Volksinitiative «für eine zukunftsfähige Mobilität (Zukunfts-Initiative)» 
 

21.1250.03, Bericht der UVEK vom 31.05.2023 

 

://: Zustimmung mit Änderung (ohne Gegenvorschlag) 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des 

Regierungsrates Nr. 21.1250.02 vom 31. August 2022 sowie in den Bericht der Umwelt-, 

Verkehrs- und Energiekommission Nr. 21.1250.03 vom 31. Mai 2023, beschliesst: 

Die von 3’859 im Kanton Basel-Stadt Stimmberechtigten eingereichten formulierten Volksinitiative 
«für eine zukunftsfähige Mobilität (Zukunfts-lnitiative)» mit dem folgenden Wortlaut: 

«Gestützt auf § 47 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 und auf das 
Gesetz betreffend Initiative und Referendum vom 16. Januar 1991 (IRG) reichen die 
unterzeichnenden, im Kanton Basel-Stadt Stimmberechtigten folgende Initiative ein: 

Die Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 wird in § 30 Abs. 1 wie folgt 
geändert: 
1 Der Staat ermöglicht und koordiniert eine sichere, wirtschaftliche, umweltgerechte und 
energiesparende Mobilität. Er trifft Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor den 
negativen Auswirkungen des Verkehrs. Der öffentliche Verkehr, der Fussverkehr und der 
Veloverkehr geniessen Vorrang. 

Übergangsbestimmung zu § 30 Abs. 1 
1 Zur Umsetzung von § 30 Abs. 1 wandelt der Staat bezogen auf das Referenzjahr 2020 
während zehn Jahren jährlich mindestens 0.5 Prozent des Strassenraums auf Staatsgebiet in 
Flächen für den Fussverkehr, den Veloverkehr und Flächen mit Bevorzugung des öffentlichen 
Verkehrs um. 
2 Flächen für den Fussverkehr, den Veloverkehr sowie den öffentlichen Verkehr sind je 
mindestens in ihrem Bestand zu erhalten. 
3 Der Staat veröffentlicht jährlich einen Bericht über den Stand der Umsetzung der 
Massnahmen und deren Wirkung.» 

ist, sofern sie nicht zurückgezogen wird, der Gesamtheit der Stimmberechtigten mit der 
Empfehlung auf Verwerfung und ohne Gegenvorschlag zum Entscheid vorzulegen. 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 


